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Datum

Muster für Bussenverfügung	



Person, Adresse;
Busse für Verstoss gegen das Abfallreglement



Mitarbeiter unserer Bauverwaltung haben am Datum vor dem Eingang zum Werkhof einen mit Abfällen gefüllten 60-Liter Kehrichtsack ohne Gebührenmarke gefunden. Die Untersuchung hat ergeben, dass Person, Adresse, diesen Sack am Vorabend vor dem Werkhof deponiert hat. Die Gemeindeverwaltung hat Ihn bereits am Datum schriftlich darauf hingewiesen, dass Kehrichtsäcke nach § A des Abfallreglementes vom Datum mit einer Gebührenmarke zu versehen und der wöchentlichen Kehrichtabfuhr mitzugeben sind. Sie hat ihm im Wiederholungsfalle auch eine Busse angedroht. Gestützt auf diesen Sachverhalt erlässt der Gemeinderat folgende

Bussenverfügung:

://:	1. Person wird wegen wiederholten Verstosses gegen die Pflicht, Abfallsäcke mit einer Gebührenmarke zu versehen und der Kehrichtabfuhr mitzugeben, nach § Z des Abfallreglementes vom Datum sowie nach § 70b des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 mit einer Busse von Frankenbetrag bestraft.
	2. An die der Gemeinde entstandenen Umtriebe hat Person einen Betrag in der Höhe von Frankenbetrag zu bezahlen.
	3. Ausserdem wird eine Urteilsgebühr im Umfang von Frankenbetrag (max. CHF 200.-) gestüzt auf § 70b Abs. 4 des Gemeindegesetzes erhoben.
[bookmark: _GoBack]	3. Der Gesamtbetrag in der Höhe von Fr. Frankenbetrag ist bis zum Datum der Gemeindeverwaltung zu überweisen (PC 40-....).

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Bussenverfügung kann innert 10 Tagen, von deren Zustellung an gerechnet, beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden.


Im Namen des Gemeinderates 



Gemeindepräsident/in		Gemeindeverwalter/in

(oder Ausschuss gemäss § 70b Abs. 2 Gemeindegesetz)



